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Alterseinkünftegesetz – Besteuerung der Renten 

(Gesetz zur Neuordnung der einkommenssteuerrechtlichen Behandlung  
von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen) 

Übersicht – kurz und knapp 
Mit der Verabschiedung des Alterseinkünftegesetz (am 29.04.2004) wird ab 01.01.2005 die nachgelagerte Besteuerung aller 
Alterseinkünfte eingeführt. Gleichzeitig wird die Altersvorsorge steuerrechtlich neugestaltet. Da ein sofortiger Systemwechsel 
nicht möglich ist, erfolgt schrittweise ein Übergang zur nachgelagerten Besteuerung in einem Zeitraum von 35 Jahren bis 2040. 
Die Besteuerung der Renten beginnt ab 01.01.2005. Alle Renten, auch die Bestandsrenten, werden zu 50 Prozent besteuert. 
Der Besteuerungsanteil steigt ab 2006 jährlich um 2 Prozent. Im Jahr 2020 beträgt der zu versteuernde Anteil der Rente 80 
Prozent. Die Steigerung des Besteuerungsanteils verlangsamt sich ab 2020 und steigt dann jährlich um 1 Prozent und erreicht 
im Jahre 2040 100 Prozent. Renten und Beamtenpensionen werden dann steuerlich gleichbehandelt. Der sich nach den Pro-
zentsätzen ergebende steuerfrei bleibende Teil der Jahresbruttorente wird für jeden Jahrgang festgeschrieben. Er gilt auf Dauer. 
D. h., bei steigenden Renten durch Rentenanpassung reduziert sich der Eingangsprozentsatz. Die Besteuerung erfolgt abzüg-
lich des Werbungskosten-Pauschbetrages und der persönlichen Steuerfreibeträge. Bei der Besteuerung werden Einkünfte aus 
Miete, Verpachtung und Kapital mitangerechnet. 
Mehr als drei Viertel der Rentenbezieherinnen und -bezieher werden von der Gesetzesänderung nicht betroffen. Ein Teil der 
Rentnerinnen und Rentner wird jedoch höhere Steuern zahlen müssen. Steuerfrei bleiben Bestandsrenten und Neuzugänge in 
2005 bei bis zu:  18.900 Euro jährlich für Alleinstehende oder 1.575 Euro monatlich 

37.800 Euro jährlich für Verheiratete oder 3.150 Euro monatlich 
Die Steuerfreiheit zur privaten Altersvorsorge beträgt ab 2005 innerhalb eines bestimmten Rahmens von 20.000 Euro 60% der 
Vorsorgeaufwendungen. Dieser Prozentsatz steigt im Laufe der Jahre jeweils um 2 Prozentpunkte an. Im Jahre 2025 können 
die Beiträge zu 100% abgesetzt werden. 

Bewertung 
Grundsätzlich ist der Umstellung auf eine nachgelagerte Besteuerung der Renten zuzustimmen. Die Rentenbezieherinnen und -
bezieher werden jedoch aufgrund der Belastung durch die volle Beitragsleistung für die Pflegeversicherung erstmals seit 1956 
mit einer Minderung ihrer monatlichen Rentenzahlungen rechnen müssen. Einen Standardrentner (45 Beitragsjahre mit Durch-
schnittsverdienst) belastet die Leistung des vollen Pflegeversicherungsbeitrags mit rund 10 Euro monatlich bzw. 0,85 % der 
Rente. In der Gesamtwirkung der auf dem Gebiet der Rentenpolitik (u. a. Aussetzung der Rentenanpassung im Jahr 2004) 
verordneten Einschnitte werden die Renten damit über mehrere Jahre sogar von der Inflationsanpassung ausgeschlossen. Das 
ist sozialpolitisch inakzeptabel, belastend für die Binnennachfrage und zudem verfassungsrechtlich hoch problematisch. Ren-
tenansprüche sind erworbene Eigentumsansprüche. Sie müssten nach dem Grundgesetz den gleichen Schutz genießen wie 
andere Eigentumsansprüche, wie Kapital und Grundbesitz. 
Weitere Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage  www.lsv-nrw.de  in der Rubrik „Info LSV Aktuell“ unter der 
Überschrift „Alterseinkünftegesetz – Besteuerung der Renten“. 


